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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Alexander BERTIGNOL als 

Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX , StA. MAROKKO, gegen den Bescheid des 

Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl vom 08.07.2020, Zl. 1265527102/200510893, zu 

Recht erkannt: 

 

A) 

Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass Spruchpunkt III. wie 

folgt lautet: 

"Eine ‚Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz' gemäß § 57 Asylgesetz 2005 wird nicht 

erteilt." 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen in das 

österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 20.06.2020 einen Antrag auf internationalen 

Schutz. Bei seiner Erstbefragung gab er an,  XXXX zu heißen, am 14.10.1996 in  XXXX in 

Marokko geboren und Staatsangehöriger von Marokko zu sein. Zu seiner Fluchtroute führte 

er aus, dass er am 30.12.2017 legal aus Marokko in die Türkei ausgereist sei. Dort habe er sich 

zwei Jahre lang aufgehalten, danach sei er über Griechenland, Albanien, Kosovo, Serbien, 

Bosnien, Kroatien und Slowenien, wobei er sich in diesen Ländern jeweils unterschiedlich 

lange aufgehalten habe, nach Österreich gereist. Zu seinen Fluchtgründen befragt, gab der 

Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er Berber sei und der marokkanische Staat von 

Arabern geführt werde. Die Marokkaner würden die Berber diskriminieren und hätten diese 

ihm nie eine Chance gegeben irgendetwas zu erreichen, sie seien immer als Menschen zweiter 

Klasse behandelt worden, er habe auch sein Studium nicht machen können und da er gewusst 

habe, dass er nach der Matura sein gewünschtes Studium nicht absolvieren könne, habe er 

beschlossen das Land zu verlassen, um sein Studium und sein Leben woanders 

weiterzuführen. Gefragt, was er im Falle einer Rückkehr befürchte, gab er wörtlich an: „Ich 

habe in meinem Land kein Leben mehr. Ich habe mehr Angst vor der Bevölkerung, als vom 

Staat Marokko.“ Gefragt, ob es konkrete Hinweise gebe das ihm bei Rückkehr unmenschliche 

Behandlung, unmenschliche Strafe oder die Todesstrafe drohen würde gab er wörtlich zu 

Protokoll: „Ja wir wissen, dass alle Berber aus dem Land vertrieben wurden.“ 

2. Am 07.07.2020 wurde der Beschwerdeführer im Beisein der Rechtsberatung 

niederschriftlich einvernommen. Im Rahmen dieser Einvernahme, führte der 

Beschwerdeführer aus, dass er 2017 mit seinem Reisepass in die Türkei ausgereist sei, und 

dass sich der Reisepass in der Türkei bei einem Syrer befinden würde. Er gab weiters an, dass 

er die Reise von der Türkei nach Österreich dadurch finanziert habe, dass er in Marokko und 

der Türkei gearbeitet habe und ihn auch seine Familie unterstützt habe. Zu seinen 

persönlichen Lebensverhältnissen in Marokko führte er aus, dass er in  XXXX bei seinen Eltern 

aufgewachsen sei, er habe zwölf Jahre die Schule besucht und die Matura gemacht und 

danach zwei Jahre in XXXX  die Universität besucht. Gearbeitet habe er nebenbei ab und zu im 

Kauf und Verkauf von Textilien und manchmal in Restaurants und Cafés. In seinem Heimatland 

würden noch seine Mutter, seine beiden Schwestern und sein Vater leben, zu seiner Mutter 
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habe er täglich Kontakt, seinen Vater habe er seit langen Jahren nicht mehr gesehen. Er gab 

weiters an, dass er keine Kinder habe, dass er einen Bruder habe, der in Frankreich leben 

würde, Familienmitglieder oder sonstige Bezüge zu Österreich habe er keine. Zu seinen 

Fluchtgründen befragt, gab der Beschwerdeführer zusammengefasst an, dass er zur Berber  

XXXX Volksgruppe gehöre und deswegen Problemen mit den Behörden unter Bevölkerung in 

Marokko gehabt habe. Er sei diskriminiert worden und hätte obwohl er bessere Noten als die 

anderen arabischen Studenten gehabt habe, nicht weiter studieren dürfen und sei abgelehnt 

worden. Gefragt, ob es für die gegenständliche Flucht ein auslösendes Ereignis gegeben habe, 

gab der Beschwerdeführer wörtlich an: „Nein, das war alles schon so mein ganzes Leben. Wir 

hatten Probleme mit den Nachbarn, weil wir Berber sind und als ich meine Sprache oder am 

Artikel Sprache auf der Straße sprach ohne ich immer auf der Straße beschimpft. Die Berber 

werden allgemeine Marokko unterdrückt und der Berberführer wurde auch von den Behörden 

eingesperrt.“ Er führte weiters aus, dass er keine Probleme in seinem Herkunftsstaat wegen 

seiner Religion gehabt habe, dass er abgesehen von dem Vorgebrachten nie Probleme mit der 

Polizei oder Behörden, Institutionen, Organisationen oder Privatpersonen seines 

Heimatlandes gehabt habe, dass er nie politisch aktiv gewesen sei, sowie, dass er im Falle der 

Rückkehr weder die Todesstrafe noch unmenschliche Behandlung zu befürchten habe. Zu 

seinen persönlichen Verhältnissen in Österreich führte aus, dass er in Österreich mit 

niemanden zusammenleben würde. Letztlich, führte der Beschwerdeführer aus, dass er alles 

gesagt habe, und dass er keine Einwendungen gegen die Niederschrift habe er sei seit drei 

Jahren als Marokko weg und wolle die Probleme die er in Marokko erlebt habe vergessen, das 

sei alles.  

3. Mit Bescheid vom 08.07.2020, Zl: 1265527102/200510893, wies die belangte Behörde 

den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) sowie hinsichtlich des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Marokko (Spruchpunkt II.) als 

unbegründet ab. Zugleich erteilte sie dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen (Spruchpunkt III.), erließ gegen den Beschwerdeführer 

eine Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV.) und stellte fest, dass seine Abschiebung nach 

Marokko zulässig ist (Spruchpunkt V.). Eine Frist für die freiwillige Ausreise wurde nicht 

gewährt (Spruchpunkt VI.) und erkannte die belangte Behörde einer Beschwerde gegen diese 

Entscheidung die aufschiebende Wirkung ab (Spruchpunkt VII.). Bescheid und 

Verfahrensanordnung wurden dem Beschwerdeführer am 08.07.2020 persönlich 

ausgehändigt.  
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4. Mit Verfahrensanordnung vom 08.07.2020 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 52 

Abs. 1 BFA-VG die ARGE Rechtsberatung - Diakonie und Volkshilfe als Rechtsberater für das 

Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt. 

5. Gegen den Bescheid der belangten Behörde erhob der Beschwerdeführer durch seine 

gewillkürte Rechtsvertretung mit Schriftsatz vom 05.08.2020 Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht und monierte darin inhaltliche Rechtswidrigkeit wegen unrichtiger 

rechtlicher Beurteilung und Mangelhaftigkeit des Verfahrens aufgrund fehlerhafter bzw. 

unzureichender Ermittlungen und mangelhafter Beweiswürdigung. Begründend wurde im 

Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer in seinem Verfahren vorgebracht habe, 

dass er wegen der Zugehörigkeit zu Volksgruppe der Berber seinem Heimatland Verfolgung 

ausgesetzt gewesen sei, er habe nicht weiter studieren dürfen und sei diskriminiert worden, 

zudem sei dem aktuellen Jahresbericht von Freedom House zu Marokko entnehmen, dass 

Personen die zu Volksgruppe der Amazigh zugehören in Marokko oft Diskriminierung im 

Bereich Bildungswesen ausgesetzt seien. Die Behörde habe sich mit der Diskriminierung der 

Amazigh Volksgruppe überhaupt nicht auseinandergesetzt weswegen das Verfahren mit 

Mangelhaftigkeit belastet sei. Es werde daher beantragt, das Bundesverwaltungsgericht möge 

den angefochtenen Bescheid zur Gänze beheben und dem Beschwerdeführer Asyl gewähren, 

in eventu dem Beschwerdeführer den Status des subsidiär Schutzberechtigten Bezug auf 

Marokko zuerkennen und Spruchpunkt III. aufheben, in eventu den angefochtenen Bescheid 

wegen Rechtswidrigkeit zur Gänze beheben und zur Durchführung eines erneuten Verfahrens 

und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt zurückverweisen, sowie der 

Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkennen, auf jeden Fall zur gebotenen Ergänzung 

des mangelhaft gebliebenen Ermittlungsverfahrens eine mündliche Verhandlung 

anberaumen. 

6. Beschwerde und Verwaltungsakt wurden dem Bundesverwaltungsgericht am 

10.08.2020 vorgelegt. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Marokko und damit Drittstaatsangehöriger 

im Sinne des § 2 Abs 1 Z 20b AsylG.  

Seine Identität steht in Ermangelung entsprechender Dokumente nicht fest. 
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Der Beschwerdeführer ist volljährig, ledig, bekennt sich zum muslimischen Glauben und 

gehört der Volksgruppe der Berber an. 

Er ist gesund und arbeitsfähig und leidet unter keiner lebensbedrohlichen physischen oder 

psychischen Beeinträchtigung seines Gesundheitszustandes, welche einer Rückkehr nach 

Marokko entgegenstehen.  

In Marokko leben noch seine Eltern und seine beiden Schwestern, zu seiner Mutter hat er 

regelmäßigen Kontakt. Der Beschwerdeführer hat einen Bruder in Frankreich.   

Der Beschwerdeführer ist seit 12.07.2020 ohne aufrechte Meldeadresse im Bundesgebiet.  

Es leben keine Familienangehörigen oder Verwandten des Fremden in Österreich. Unter 

Zugrundelegung der Dauer seines Aufenthaltes im Bundesgebiet verfügt der Fremde über 

keine familiären Anknüpfungspunkte oder maßgebliche private Beziehungen und besteht kein 

schützenswertes Privat- und/oder Familienleben im Bundesgebiet. Zudem weist er auch keine 

relevante Integration in sprachlicher, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht im 

Bundesgebiet auf.  

Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten. 

1.2. Zu den Fluchtmotiven des Beschwerdeführers: 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Marokko aufgrund seiner 

Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 

politischen Gesinnung verfolgt werden würde.  

Weder konnte ein konkreter Anlass bzw. persönliche Bedrohung für das "fluchtartige" 

Verlassen des Herkunftsstaates festgestellt werden noch, dass der Beschwerdeführer 

Marokko aufgrund staatlicher Verfolgung verlassen hat. Der Beschwerdeführer wird im Fall 

seiner Rückkehr nach Marokko mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keiner asylrelevanten 

Verfolgung und keiner wie auch immer gearteten existentiellen Bedrohung ausgesetzt sein. 

Es existieren keine Umstände, welche einer Abschiebung aus dem Bundesgebiet der Republik 

Österreich entgegenstünden. Es spricht nichts dafür, dass eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Marokko eine Verletzung 

von Art. 2, Art. 3 oder auch der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention nach sich ziehen 

würde. Der Beschwerdeführer ist auch nicht von willkürlicher Gewalt infolge eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. 
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Dem Beschwerdeführer wird im Falle einer Rückkehr nach Marokko auch nicht die 

notdürftigste Lebensgrundlage entzogen. Dies insbesondere, da er in Marokko noch über 

familiäre Anknüpfungspunkte verfügt. 

1.3. Zu den Feststellungen zur Lage in Marokko: 

Hinsichtlich der aktuellen Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers sind gegenüber den 

im angefochtenen Bescheid vom 08.07.2020 getroffenen Feststellungen keine 

entscheidungsmaßgeblichen Änderungen eingetreten. Im angefochtenen Bescheid wurde das 

„Länderinformationsblatt der Staatendokumentation“ zu Marokko auszugsweise zitiert. Im 

Rahmen des Beschwerdeverfahrens ist auch keine Änderung bekannt geworden, sodass das 

Bundesverwaltungsgericht sich diesen Ausführungen vollinhaltlich anschließt und auch zu den 

seinen erhebt und wird dazu ausgeführt:  

Marokko ist ein sicherer Herkunftsstaat. Es ist politisch wie sicherheitspolitisch ein stabiles 

Land. Marokko ist fähig und willig, seine Bürger zu schützen, Justiz und Sicherheitsapparate 

funktionieren. Die Justiz ist gemäß der geltenden Verfassung unabhängig. Ein 

rechtsstaatliches, faires Verfahren mit dem Recht, Berufung einzulegen, ist gesetzlich 

gewährleistet. Formal besteht Gleichheit vor dem Gesetz und gilt die Unschuldsvermutung. 

Über Beeinflussung der Gerichte durch Korruption oder durch außergerichtliche 

Einflussmaßnahmen wird aber berichtet. Der Sicherheitsapparat besteht aus Polizei- und 

paramilitärischen Organisationen. Eine zivile Kontrolle über Sicherheitskräfte ist abgesehen 

von Einzelfällen effektiv. Folter steht unter Strafe, wobei Berichte über Folterungen und 

Gewaltanwendung gegenüber Gefangenen bestehen. Die in Marokko verbreitete Korruption 

steht unter Strafe, welche aber nicht effektiv vollzogen wird. Eine Reform der 

Korruptionsbekämpfungsbehörde ist geplant, aber noch nicht verwirklicht.  

In Marokko kann man von einem recht umfassenden Grundrechtsbestand ausgehen, der 

Grundrechtskatalog der Verfassung ist substantiell staatliche Repressionsmaßnahmen gegen 

bestimmte Personen oder Personengruppen wegen ihrer Rasse Religion Nationalität 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 

Überzeugung sind nicht festzustellen. Meinung und Pressefreiheit sind gesetzlich garantiert 

ebenso die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, wobei diese durch „rote Linien“ Glaube, 

König und Heimatland eingeschränkt sind.  

Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit, Fälle staatlicher Verfolgung aufgrund der 

Ausübung einer anderen als den anerkennenden Religionen sind nicht bekannt.  
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Marokko erkennt ausdrücklich in seiner Verfassung die Diversität der Nation an. Staatliche 

Diskriminierung gegenüber ethnischen Minderheiten ist nicht vorhanden. 

Etwa die Hälfte der Bevölkerung macht eine berberische Abstammung geltend und spricht 

eine der drei in Marokko vertretenen Berbersprachen. Dies ist wichtiger Teil ihrer Identität. 

Die meisten Berber in Marokko sehen sich jedoch nicht als ethnische Minderheit. Marokko 

fördert Sprache und Kultur der Berber inzwischen aktiv. Wer sich den Berbern, die eine recht 

heterogene, auf drei Hauptstämme aufgegliederte Bevölkerungsgruppe darstellen, zugehörig 

fühlt, hängt vom familiären, geographischen und soziokulturellen Hintergrund ab. Im 

Allgemeinen verweisen Berberstämmige mit Stolz auf ihre Abkunft, insbesondere wenn sie zu 

den alteingesessenen Familien oder Clans der historischen Städte im Berbergebiet (Fes, 

Marrakesch, Ouarzazate usw.) gehören. Der „Minderheitencharakter“ der Berber ist bei ca. 

40% der Bevölkerung mit berberischen Wurzeln relativ zu sehen. Aussagen über den Anteil 

von Berbern in bestimmten Bereichen (öffentlicher Dienst, Militär, freie Berufe, 

Wirtschaftstreibende) sind nicht greifbar. Nach Einschätzung der Botschaft mag eine 

Diskriminierung auf Grund der berberischen Herkunft im Einzelfall vorkommen, ein generelles 

diskriminierendes Verhaltensmuster ist nicht erkennbar. 

Die marokkanische Amazigh-Bevölkerungsgruppe ist die größte in ganz Nordafrika. Etwa die 

Hälfte aller Marokkaner gehört ihr an. Ihre Gemeinschaften sind über das ganze Land verteilt, 

am stärksten sind sie in der Souss-Ebene, im Rif und im ländlichen Atlas-Gebirge vertreten. 

Die Mehrheit der Bevölkerung, einschließlich der Königsfamilie, beansprucht ein gewisses 

Erbe der Amazigh. Viele der ärmsten Regionen des Landes, insbesondere die ländliche Region 

des Mittleren Atlas, waren überwiegend Amazigh und hatten eine Analphabetenrate, die über 

dem nationalen Durchschnitt lag. In dieser gebirgigen und unterentwickelten Region fehlte es 

an grundlegenden staatlichen Dienstleistungen. Verfassungsreformen im Jahr 2011 

gewährten den Tamazight-Sprachen, die zusammen mit der Amazigh-Kultur in den Schulen 

gefördert wurden, offiziellen Status.  

Gesetzlich sind innerhalb des Landes Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und 

Wiedereinbürgerung gewährleistet. 

Die Grundversorgung der Bevölkerung ist gewährleistet, Brot, Zucker und Gas werden 

subventioniert. Staatliche soziale Unterstützung ist kaum vorhanden, vielfach sind religiös-

karitative Organisationen tätig. Die entscheidende Rolle bei der Betreuung Bedürftiger spielt 

nach wie vor die Familie. Fremdsprachenkenntnisse - wie sie z.B. Heimkehrer aufweisen - sind 

insbesondere in der Tourismusbranche und deren Umfeld nützlich. Arbeitssuchenden steht 
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die Internet-Plattform des nationalen Arbeitsmarktservices ANAPEC zur Verfügung, die neben 

aktueller Beschäftigungssuche auch Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten vermittelt. Unter 

30-Jährige, die bestimmte Bildungsebenen erreicht haben, können mit Hilfe des OFPPT eine 

weiterführende Berufsausbildung einschlagen. Die marokkanische Regierung führt 

Programme der Armutsbekämpfung (INDH) und des sozialen Wohnbaus. Eine staatlich 

garantierte Grundversorgung/arbeitsloses Basiseinkommen existiert allerdings nicht. 

Die medizinische Grundversorgung ist vor allem im städtischen Raum weitgehend gesichert. 

Medizinische Dienste sind kostenpflichtig und werden bei bestehender gesetzlicher 

Krankenversicherung von dieser erstattet. Es gibt einen großen qualitativen Unterschied 

zwischen öffentlicher und (teurer) privater Krankenversorgung. Selbst modern gut 

ausgestattete medizinische Einrichtungen garantieren keine europäischen Standards. Im 

Bereich der Basis-Gesundheitsversorgung wurde 2012 das Programm RAMED eingeführt. 

Mittellose Personen können auf Antrag bei der Präfektur eine „Carte RAMED“ erhalten, bei 

Vorlage dieser Karte sind Behandlungen kostenfrei. Wer weder unter das RAMED-System fällt, 

noch aus einem Anstellungsverhältnis pflichtversichert ist, muss für medizinische Leistungen 

aus eigenem aufkommen. 

Staatliche Repressionen im Zusammenhang mit dem Stellen eines Asylantrags sind nicht 

bekannt. Rückkehrern ohne eigene finanzielle Mittel bietet der Familienverband, gelegentlich 

auch NGOs Unterstützung.  

Zur aktuell vorliegenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus ist folgendes festzustellen:  

COVID-19 ist eine durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachte Viruserkrankung, die 

erstmals im Jahr 2019 in Wuhan/China festgestellt wurde und sich seither weltweit verbreitet. 

In Österreich gibt es mit Stand 11.08.2020 15:00 Uhr, 22.419 bestätigte Fälle, 1447 aktuell 

Erkrankte von mit dem Corona-Virus infizierten Personen und 724 Todesfälle 

(https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard_Epidem.html?l=de); in Marokko wurden 

zu diesem Zeitpunkt 34.063 Fälle von mit dem Corona-Virus infizierten Personen 

nachgewiesen, wobei 516 diesbezügliche Todesfälle bestätigt wurden 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200811-covid-

19-sitrep-204.pdf?sfvrsn=1f4383dd_2). 

Nach dem aktuellen Stand verläuft die Viruserkrankung bei ca. 80% der Betroffenen leicht und 

bei ca. 15% der Betroffenen schwerer, wenn auch nicht lebensbedrohlich. Bei ca. 5% der 

Betroffenen verläuft die Viruserkrankung derart schwer, dass Lebensgefahr gegeben ist und 

intensivmedizinische Behandlungsmaßnahmen notwendig sind. Diese sehr schweren 



- 9 - 

 

Krankheitsverläufe treten am häufigsten in den Risikogruppen der älteren Personen und der 

Personen mit Vorerkrankungen (wie z.B. Diabetes, Herzkrankheiten und Bluthochdruck) auf. 

Zusammengefasst ist festzustellen, dass eine Rückführung des Beschwerdeführers in seinen 

Heimatstaat Marokko für diesen eine reale Gefahr einer Verletzung von Art 2 EMRK, Art 3 

EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK (ZPERMRK) bedeuten würde oder für 

ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde.  

Dem Beschwerdeführer droht im Falle einer Rückkehr weder der gänzliche Entzug der 

Lebensgrundlage noch würde er in eine existenzbedrohende oder medizinische Notlage 

geraten. Er hat dort den Großteil seines Lebens verbracht, dort lebt seine Familie und verfügt 

er laut eigenen Angaben über eine höhergradige Schulbildung und Arbeitserfahrung. Auch 

sonst wurden keine Anhaltspunkte dafür bekannt, dass die Abschiebung des 

Beschwerdeführers in seinen Heimatstaat Marokko unzulässig wäre.  

2. Beweiswürdigung: 

Der erkennende Einzelrichter des Bundesverwaltungsgerichtes hat nach dem Grundsatz der 

freien Beweiswürdigung über die Beschwerde folgende Erwägungen getroffen: 

2.1. Zum Sachverhalt: 

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgebenden Sachverhaltes wurden im Rahmen 

des Ermittlungsverfahrens Beweise erhoben durch die Einsichtnahme in den Akt der 

belangten Behörde, in den bekämpften Bescheid, in den Beschwerdeschriftsatz, sowie in das 

aktuelle „Länderinformationsblatt der Staatendokumentation“ zu Marokko. Auszüge aus dem 

Zentralen Melderegister, dem Zentralen Fremdenregister, dem Strafregister, dem Schengener 

Informationssystem und dem Betreuungsinformationssystem wurden ergänzend eingeholt. 

Die belangte Behörde hat ein mängelfreies, ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren 

durchgeführt und in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse dieses 

Verfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte 

Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammengefasst. Das 

Bundesverwaltungsgericht verweist daher zunächst auf diese schlüssigen und 

nachvollziehbaren beweiswürdigenden Ausführungen der belangten Behörde im 

angefochtenen Bescheid.  
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Auch der Beschwerde vermag das Bundesverwaltungsgericht keine neuen 

Sachverhaltselemente zu entnehmen, welche geeignet wären, die von der erstinstanzlichen 

Behörde getroffenen Entscheidungen in Frage zu stellen. Der Beschwerdeführer bestreitet 

den von der belangten Behörde festgestellten Sachverhalt nicht substantiiert und erstattete 

in der Beschwerde auch kein konkretes sachverhaltsbezogenes Vorbringen, sodass das 

Bundesverwaltungsgericht den maßgeblichen Sachverhalt als ausreichend ermittelt und somit 

entscheidungsreif ansieht und sich der von der belangten Behörde vorgenommenen, 

nachvollziehbaren Beweiswürdigung vollumfänglich anschließt. 

2.2. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Soweit in der gegenständlichen Rechtssache Feststellungen zur Identität, Herkunft, zum 

Gesundheitszustand und zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers getroffen wurden, 

beruhen diese auf den Angaben des Beschwerdeführers vor der belangten Behörde.   

Da der Beschwerdeführer entweder nicht im Stande oder nicht Willens war, den 

österreichischen Behörden identitätsbezeugende Dokumente vorzulegen, steht seine 

Identität nicht fest.  

Die Feststellungen betreffend die Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit des 

Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen Angaben vor der belangten Behörde.   

Die Feststellungen zur Ausbildung und zur Familie des Beschwerdeführers in Marokko ergeben 

sich aus seinen übereinstimmenden Angaben im Rahmen der Einvernahme von den Organen 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes (AS 5, AS 13) und seinen Angaben vor der belangten 

Behörde (AS 133ff).  

Dass der Beschwerdeführer in Österreich über keine Familienangehörige, Verwandte oder 

maßgebliche private Beziehungen verfügt, ergibt sich aus seinen Angaben anlässlich seiner 

Einvernahme durch die belangte Behörde (AS 129 ff). 

Die Feststellungen betreffend die persönlichen Verhältnisse und die Lebensumstände sowie 

die Integration des Beschwerdeführers in Österreich beruhen auf seinen Aussagen vor der 

belangten Behörde. Der Beschwerdeführer brachte weder vor der belangten Behörde noch in 

der gegenständlichen Beschwerde konkrete Angaben vor, die die Annahme einer 

umfassenden Integration in Österreich in sprachlicher, gesellschaftlicher und beruflicher 

Hinsicht rechtfertigen würden. 
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Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer über keine aufrechte Meldeadresse verfügt 

ergibt sich aus einem aktuellen Auszug des ZMR vom 11.08.2020. 

Die strafgerichtliche Unbescholtenheit des Beschwerdeführers ergibt sich aus einer Abfrage 

des Strafregisters der Republik Österreich vom 11.08.2020. 

2.3. Zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers:   

Vorweg ist festzustellen, dass das Bundesamt im zuvor angeführten Bescheid der 

gegenständlichen Entscheidung ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren zugrunde gelegt 

hat und dass in der Begründung des angefochtenen Bescheides die Ergebnisse des 

Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßgebenden Erwägungen und die 

darauf gestützte Beurteilung in der Rechtsfrage klar dargestellt sind. 

Da im gegenständlichen Verfahren die Aussage des Beschwerdeführers die zentrale 

Erkenntnisquelle darstellt, müssen die Angaben des Beschwerdeführers bei einer 

Gesamtbetrachtung auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft werden. 

Das erkennende Gericht hat anhand der Darstellung der persönlichen Bedrohungssituation 

eines Beschwerdeführers und den dabei allenfalls auftretenden Ungereimtheiten - z.B. 

gehäufte und eklatante Widersprüche (z.B. VwGH 25.1.2001, 2000/20/0544) oder fehlendes 

Allgemein- und Detailwissen (z.B. VwGH 22.2.2001, 2000/20/0461) - zu beurteilen, ob 

Schilderungen eines Asylwerbers mit der Tatsachenwelt im Einklang stehen oder nicht. 

Dazu ist auszuführen, dass von einem Antragsteller ein Verfolgungsschicksal glaubhaft 

darzulegen ist. Einem Asylwerber obliegt es, bei den in seine Sphäre fallenden Ereignissen, 

insbesondere seinen persönlichen Erlebnissen und Verhältnissen, von sich aus eine 

Schilderung zu geben, die geeignet ist, seinen Asylanspruch lückenlos zu tragen und er hat 

unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern. Die 

Behörde muss somit die Überzeugung von der Wahrheit des von einem Asylwerber 

behaupteten individuellen Schicksals erlangen, aus dem er seine Furcht vor asylrelevanter 

Verfolgung herleitet. Es kann zwar durchaus dem Asylwerber nicht die Pflicht auferlegt 

werden, dass dieser hinsichtlich asylbegründeter Vorgänge einen Sachvortrag zu Protokoll 

geben muss, der auf Grund unumstößlicher Gewissheit als der Wirklichkeit entsprechend 

gewertet werden muss, die Verantwortung eines Antragstellers muss jedoch darin bestehen, 

dass er bei tatsächlich zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren 

Grad von Gewissheit die Ereignisse schildert. 
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Generell ist zur Glaubwürdigkeit eines Vorbringens auszuführen, dass eine Aussage 

grundsätzlich dann als glaubhaft zu qualifizieren ist, wenn das Vorbringen hinreichend 

substantiiert ist; der Beschwerdeführer sohin in der Lage ist, konkrete und detaillierte 

Angaben über von ihm vorgebrachte Umstände bzw. Erlebnisse zu machen. Weiters muss das 

Vorbringen plausibel sein, d. h. mit überprüfbaren Tatsachen oder der allgemeinen 

Lebenserfahrung entspringenden Erkenntnissen übereinstimmen. Hingegen scheinen 

erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt einer Aussage angezeigt, wenn der Beschwerdeführer 

den seiner Meinung nach seinen Antrag stützenden Sachverhalt bloß vage schildert oder sich 

auf Gemeinplätze beschränkt. Weiteres Erfordernis für den Wahrheitsgehalt einer Aussage 

ist, dass die Angaben in sich schlüssig sind; so darf sich der Beschwerdeführer nicht in 

wesentlichen Passagen seiner Aussage widersprechen. Diesen Anforderungen werden die 

Angaben des Beschwerdeführers nicht gerecht. 

Der belangten Behörde kann vor diesem Hintergrund nicht entgegengetreten werden, wenn 

sie in Zusammenschau der Angaben des Beschwerdeführers letztlich davon ausgeht, dass dem 

Beschwerdeführer keine Verfolgung im Sinne der GFK droht, bzw. dass er nicht glaubhaft 

machen konnte, dass er in seinem Heimatstaat einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt 

war. 

Dazu wird grundsätzlich festgehalten, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der 

Beweiswürdigung der belangten Behörde vollinhaltlich anschließt. Die belangte Behörde 

zeigte im angefochtenen Bescheid auch eindeutig und fundiert auf, aus welchen Gründen sie 

zum Schluss gekommen ist, dass das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der 

Verfolgungsgründe keine Asylrelevanz aufweist, dies vor allem aus folgenden Erwägungen: 

So gab der Beschwerdeführer im Rahmen seiner niederschriftlichen Einvernahme an, dass er 

zur Berber-Volksgruppe der Amazigh gehöre und deswegen Probleme mit den Behörden und 

der Bevölkerung in Marokko gehabt habe, er sei deshalb diskriminiert worden und hätte 

obwohl er bessere Noten gehabt hätte, nicht weiter studieren dürfen und sei deswegen 

diskriminiert worden. Zum fluchtauslösenden Ereignis gefragt, gab der Beschwerdeführer 

zudem an, dass es keines gegeben habe, da dies alles schon sein ganzes Leben so gewesen 

wäre. Sie würden auch Probleme mit den Nachbarn haben, weil sie Berber seien und würden 

die Berber ganz allgemein in Marokko unterdrückt.   

Wie die belangte Behörde zutreffend ausgeführt hat, hat der Beschwerdeführer weitere 

Fluchtgründe nicht vorgebracht und verneinte sowohl eine politische Tätigkeit als auch 

Probleme aufgrund seiner Religionszugehörigkeit, sodass in einer Gesamtbetrachtung aller 
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relevanten Umstände keine asylrelevante Verfolgung in Marokko erkennbar ist, zudem hat 

der Beschwerdeführer selbst angegeben, dass er im Falle seiner Rückkehr weder die 

Todesstrafe oder unmenschliche Behandlung zu befürchten hätte.  

Eine persönliche gegen ihn gerichtete Bedrohung oder Verfolgung lässt sich dem Vorbringen 

des Beschwerdeführers nicht entnehmen bzw. konnte er dies nicht glaubhaft machen und hat 

er dahingehend auch in der Beschwerde kein substantiiertes Vorbringen erstattet. Dies zeigt 

sich auch insbesondere in seinen Angaben im Rahmen der Erstbefragung vor den Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes, wo er letztlich ausführte, dass er sein Studium und sein 

Leben woanders weiterführen habe wolle. 

Es ist der belangten Behörde aufgrund der Angaben zuzustimmen, dass die Ausführungen des 

Beschwerdeführers in ihrer Gesamtbetrachtung klar erkennen lassen, dass der 

Beschwerdeführer Marokko in Erwartung besserer Lebensbedingungen und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen verlassen habe.  

Es kann in diesem Zusammenhang auch nicht als Aufgabe der belangten Behörde gesehen 

werden, dem Beschwerdeführer dahingehend anzuleiten, dass er ein Vorbringen erstattet 

welches unter Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention zu subsumieren ist, sondern 

liegt es am Beschwerdeführer ein detailliertes und stimmiges Vorbringen zu erstatten, um die 

nötige Asylrelevanz feststellen zu können. 

Auch der Verwaltungsgerichtshof vertritt die Ansicht, dass es dem Asylwerber obliegt, alles 

Zweckdienliche für die Erlangung der von ihm angestrebten Rechtsstellung vorzubringen 

(VwGH 20.1.1993, 92/01/0752; 19.5.1994, 94/19/0465 mwN.) und dass weder die 

erstinstanzliche Behörde noch das Bundesverwaltungsgericht verpflichtet ist, den 

Antragsteller derart anzuleiten, dass sein Antrag von Erfolg gekrönt sein muss. 

Die Ausführungen des Beschwerdeführers lassen in ihrer Gesamtbetrachtung die 

Fluchtgeschichte als reine gedankliche Konstruktion erscheinen, der jegliche Stringenz 

hinsichtlich einer Verfolgung/ Bedrohung fehlt, sodass davon auszugehen ist, dass diese 

Geschichte nur zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels vorgebracht wurde. 

Es wird vom Beschwerdeführer darüberhinaus in seiner Beschwerde kein konkretes 

Vorbringen, welches über sein Vorbringen im Administrativverfahren hinausgeht erstattet. 

Seine Beschwerdebegründung erschöpft sich darin, dass er als Angehöriger der Berber 

Volksgruppe Amazigh diskriminiert wird, ohne individuelle asylrelevante Tatsachen 

vorzubringen, oder sich mit der konkreten Beweiswürdigung auseinander zu setzen und geht 
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auch nicht substantiiert darauf ein, warum das Fluchtvorbringen entgegen der Ansicht der 

belangten Behörde subjektiv einen asylrechtlichen Tatbestand erfüllen würde. Insgesamt 

gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, die Asylrelevanz seines Vorbringens glaubhaft 

erscheinen zu lassen, weshalb für das Bundesverwaltungsgericht kein Grund besteht, an der 

Würdigung der belangten Behörde zu zweifeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht kommt daher - wie auch die belangte Behörde - zu dem 

Schluss, dass der Beschwerdeführer keine individuelle Verfolgung, bzw. asylrelevante 

Fluchtgründe im Sinne der GFK angegeben hat, bzw. dass seinem Vorbringen die Asylrelevanz 

zu versagen war. 

Sofern im Beschwerdeschriftsatz zum Ausdruck gebracht wird, dass ihm aufgrund seines 

Vorbringens eine Rückkehr nach Marokko nicht mehr möglich sei und er sich bei seiner 

Rückkehr nach Marokko in eine ausweglose, seine Rechte nach Art. 2 und Art. 3 EMRK 

verletzende Lage geraten würde, ist dies unter dem Gesichtspunkt der mangelnden 

Asylrelevanz seines Vorbringens zu beurteilen und kann demnach weder eine Verfolgung 

durch den Staat gesehen werden, dies vor allem, unter dem Gesichtspunkt, dass ihm aufgrund 

seiner eigenen Angaben eine staatliche Verfolgung gar nicht droht, weshalb es ihm zumutbar 

ist, nach Marokko zurückzukehren und unter Zugrundelegung dieser Ausführungen auch keine 

gesonderte weitere Beurteilung hinsichtlich einer innerstaatlichen Fluchtalternative 

erforderlich war.  

Des Weiteren kann nicht davon ausgegangen werden, dass der gesunde und arbeitsfähige 

Beschwerdeführer, der laut eigenen Angaben über eine höhergradige Schulbildung und 

Berufserfahrung verfügt, bei einer Rückkehr ins Herkunftsland in Bezug auf existentielle 

Grundbedürfnisse in eine ausweglose Situation geraten würde, zumal er in Marokko noch 

über ein familiäres Netzwerk verfügt. Der Beschwerdeführer ist auch nicht von willkürlicher 

Gewalt infolge eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts bedroht. 

2.4. Zum Herkunftsstaat: 

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat beruhen auf dem aktuellen 

Länderinformationsbericht der Staatendokumentation für Marokko samt den dort 

publizierten Quellen und Nachweisen. Dieser Länderinformationsbericht stützt sich auf 

Berichte verschiedener ausländischer Behörden, etwa die allgemein anerkannten Berichte des 

Deutschen Auswärtigen Amtes, als auch jene von Nichtregierungsorganisationen, wie bspw. 

Open Doors, sowie Berichte von allgemein anerkannten unabhängigen 

Nachrichtenorganisationen.  
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Marokko gilt – wie die belangte Behörde zutreffend ausführt – gemäß § 19 Abs 5 BFA-VG iVm 

§ 1 Z 9 Herkunftsstaaten-Verordnung (HStV) im Hinblick auf das Bestehen oder Fehlen von 

staatlicher Verfolgung, Schutz vor privater Verfolgung und Rechtsschutz gegen erlittene 

Verletzungen von Menschenrechten als sicherer Herkunftsstaat. 

Die Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat in Marokko geben sich insbesondere aus den 

folgenden Meldungen und Berichten:  

- AA - Auswärtiges Amt (6.5.2019a): Marokko - Innenpolitik, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/-/224120, Zugriff 21.1.2020 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (5.2020a), LIPortal - 
Marokko - Geschichte & Staat, https://www.liportal.de/marokko/geschichte-staat/, 
Zugriff 9.7.2020 

- ÖB - Österreichische Botschaft in Rabat (5.2019): Asylländerbericht Marokko 
- USDOS - United States Department of State (11.3.2020): 2019 Country Reports on 

Human Rights Practices: Morocco, https://www.state.gov/wp-
content/uploads/2020/02/MOROCCO-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf, Zugriff 
2.4.2020 

- AA - Auswärtiges Amt (9.7.2020): Marokko - Reise- und Sicherheitshinweise, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-
node/marokkosicherheit/224080, Zugriff 9.7.2020 

- BMEIA - Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (9.7.2020): 
Reiseinformation Marokko, https://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/reiseinformation/land/marokko/, Zugriff 9.7.2020 

- EDA - Eidgenössisches Departemenet für auswärtige Angelegenheiten (9.7.2020): 
Reisehinweise für Marokko, https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/laender-reise-
information/marokko/reisehinweise-marokko.html, Zugriff 9.7.2020 

- FD - France Diplomatie (9.7.2020): Conseils aux Voyageurs - Maroc - Sécurité, 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/maroc/#derniere_nopush, Zugriff 9.7.2020 

- IT-MAE - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (9.7.2020): 
Viaggiare Sicuri – Marocco, http://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR, Zugriff 9.7.2020 

- USDOS - United States Department of State (24.6.2020): Country Reports on Terrorism 
2019 – Chapter 1 - Morocco, https://www.ecoi.net/de/dokument/2032530.html, Zugriff 
9.7.2020 

- AA - Auswärtiges Amt (14.2.2018): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage 
im Königreich Marokko, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1424844/4598_1519120123_auswaertiges-amt-
bericht-asyl-und-abschiebungsrelevante-lage-im-koenigreich-marokko-stand-november-
2017-14-02-2018.pdf, Zugriff 5.9.2019 und 10.10.2019 

- FH - Freedom House (4.3.2020): Freedom in the World 2020 - Morocco, 
https://www.ecoi.net/de/dokument/2030898.html, Zugriff 6.7.2020 

- GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (5.2020a), LIPortal - 
Marokko - Geschichte & Staat, https://www.liportal.de/marokko/geschichte-staat/, Zugriff 
2.7.2020 

- TI - Transparency International (23.1.2020): Corruption Perceptions Index 2019 – Full 
Data Set, 
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https://files.transparency.org/content/download/2450/14822/file/2019_CPI_FULLDATA.zip
, Zugriff 11.2.2020 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (5.2020a), LIPortal - 
Marokko - Gesellschaft, https://www.liportal.de/marokko/gesellschaft/, Zugriff 2.7.2020 

- USDOS - US Department of State (10.6.2020): 2019 Report on International Religious 
Freedom: Morocco, https://www.ecoi.net/de/dokument/2031298.html, Zugriff 2.7.2020 

- AA - Auswärtiges Amt (6.5.2019c): Marokko - Wirtschaft, https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-node/wirtschaft/224082, Zugriff 5.9.2019 

- GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (5.2020c): LIPortal - 
Marokko – Wirtschaft & Entwicklung, https://www.liportal.de/marokko/wirtschaft-
entwicklung/, Zugriff 6.7.2020 

- AA - Auswärtiges Amt (6.7.2020): Marokko: Reise- und Sicherheitshinweise, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/marokko-
node/marokkosicherheit/224080, Zugriff 6.7.2020 

- https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200811-covid-19-
sitrep-204.pdf?sfvrsn=1f4383dd_2 (11.08.2020) 

-

 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994
23467b48e9ecf6 (11.08.2020) 

 

Angesichts der Seriosität und Plausibilität der angeführten Erkenntnisquellen sowie dem 

Umstand, dass diese Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängigen 

Quellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne 

wissentliche Widersprüche darbieten, besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu 

zweifeln. 

Aufgrund der Kürze der verstrichenen Zeit zwischen der Erlassung des bekämpften Bescheides 

und der vorliegenden Entscheidung ergeben sich keine Änderungen zu den im bekämpften 

Bescheid getroffenen Länderfeststellungen. Das Bundesverwaltungsgericht schließt sich 

daher diesen Feststellungen vollinhaltlich an.  

Wenn im Rahmen Beschwerdeausführungen dahingehend ausgeführt wird, dass sich die 

Behörde im angefochtenen Bescheid nicht mit der Diskriminierung der Amazigh-Volksgruppe 

auseinandersetzt habe, so ist dem entgegenzuhalten, dass sich die belangte Behörde, in dem 

sie sich mit der ethnischen Minderheit der Berber auseinandergesetzt hat, auch mit den 

Amazigh auseinandergesetzt hat, da sich die Berber in ihrer Sprache selbst Amazigh nennen. 

Zudem sind ca. 40 % der marokkanischen Bevölkerung Amazigh und handelt es sich bei der 

marokkanischen Amazigh-Bevölkerungsgruppe um die Größte in ganz Nordafrika. Selbst, 

wenn man davon ausgeht, dass die Amazigh tendenziell mit bildungsmäßigen und 

wirtschaftlichen Nachteilen konfrontiert werden, so trifft dies einen erheblichen Teil der 

marokkanischen Bevölkerung, eine individuelle konkrete Diskriminierung des 
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Beschwerdeführers konnte damit nicht aufgezeigt werden, sodass diesem Vorbringen 

insgesamt keine Entscheidungsrelevanz zukommt. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

3.1. Zur anzuwendenden Rechtslage: 

Die maßgeblichen Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Z 1, § 8 Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 2 

und 3, § 10 Abs. 1 Z 3 Abs. 3, § 55, § 57 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der 

Fassung BGBl. I Nr. Nr. 29/2020, lauten:  

„Status des Asylberechtigten 

§ 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, ist, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status 
des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 
Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 

(2) …  
(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten abzuweisen, wenn 
1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
2. .... 
(4) … 

Status des subsidiär Schutzberechtigten 
§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in 

Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
2. … , 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 
Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 
Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
nach Abs. 1 ist mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status 
des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden.  

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) 
offen steht. 

(3a) … 

Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme 
§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung 

oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn 

1. … 
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3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status 
des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

4. … 
und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht 
erteilt wird. 

(2) … 
(3) Wird der Antrag eines Drittstaatsangehörigen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

gemäß §§ 55, 56 oder 57 abgewiesen, so ist diese Entscheidung mit einer 
Rückkehrentscheidung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden. Wird ein solcher 
Antrag zurückgewiesen, gilt dies nur insoweit, als dass kein Fall des § 58 Abs. 9 Z 1 bis 3 
vorliegt. 
(4) … 

Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK 
§ 55. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ zu erteilen, wenn 
1.  dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und 

Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 
2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 

Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum 
Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren 
Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird. 

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine „Aufenthaltsberechtigung“ zu 
erteilen. 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz 
§ 57. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu erteilen: 
1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 

Z 1 oder Z 3 FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 
weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 
Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 
inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. 
Einer Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein 
ausländisches Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB 
entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder 
zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im 
Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder 
Opfer von Menschenhandel oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 
nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 
382b oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden 
können und der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der 
„Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt 
erforderlich ist. 

(2) … “. 
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Die maßgeblichen Bestimmungen des § 50, § 52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, sowie § 55 Abs. 1a 

Fremdenpolizeigesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020, lauten:  

„Verbot der Abschiebung 

§ 50. (1) Die Abschiebung Fremder in einen Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 
3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das 
Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als 
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 

(2) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die 
Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer 
Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer 
politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 

(3) Die Abschiebung in einen Staat ist unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung 
einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
entgegensteht. 

Rückkehrentscheidung 
§ 52. (1) … 
(2) Gegen einen Drittstaatsangehörigen hat das Bundesamt unter einem (§ 10 AsylG 2005) 

mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn 
1. … 
2. dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status 

des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, 

3. ... 
4. … 
und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für 

begünstigte Drittstaatsangehörige.  
(3) … 
(9) Mit der Rückkehrentscheidung ist gleichzeitig festzustellen, ob die Abschiebung des 

Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige 
abgeschoben werden soll, aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht 
möglich ist.  

(10) … 

Frist für die freiwillige Ausreise 

§ 55. (1) … 
(1a) Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht für die Fälle einer zurückweisenden 
Entscheidung gemäß § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens 
gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird. 
(3) …“ 
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Die maßgebliche Bestimmung des § 18 Abs. 1 Ziffer 1 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl. I Nr. 

87/2012, in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2020 lautet: 

 

„Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 
§ 18. (1) Einer Beschwerde gegen eine abweisende Entscheidung über einen Antrag auf 
internationalen Schutz kann das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkennen, wenn 

1.  Der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§19) stammt;“ 
2. – 7. …   

Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung nicht aberkannt, so ist Abs. 2 auf diese Fälle 
nicht anwendbar. Hat das Bundesamt die aufschiebende Wirkung aberkannt, gilt dies als 
Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen eine mit der abweisenden 
Entscheidung über einen Antrag auf internationalen Schutz verbundenen 
Rückkehrentscheidung.“ 

Die maßgebliche Bestimmung des § 9 Abs. 2 BFA-Verfahrensgesetz, BGBl I Nr. 87/2012, in der 

Fassung BGBl I Nr. 56/2018, lautet:  

Schutz des Privat- und Familienlebens 
§ 9. (2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 
1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 
des Fremden rechtswidrig war, 
2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
4. der Grad der Integration, 
5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 
Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 
8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, 
in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 
zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

 

3.2. Zu Spruchpunkt A) 

3.2.1 Zur Nichtgewährung von Asyl (Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides): 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 

leg. cit. zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft 

ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abs. A Ziffer 2 Genfer 
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Flüchtlingskonvention droht (Vergleiche auch die Verfolgungsdefinition im § 2 Abs. 1 Ziffer 11 

AsylG 2005, die auf Artikel 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates verweist).  

Im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling 

anzusehen, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage 

oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; 

oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines 

gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht 

nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 

Zentraler Aspekt der in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 Genfer Flüchtlingskonvention definierten 

Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine Furcht kann 

nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers 

unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es 

kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich 

fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus 

Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von 

erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. 

Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 

Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht 

mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der 

wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 

Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer 

Verfolgung genügt nicht (VwGH vom 06.10.1999, Zl. 99/01/0279). Relevant ist eine wenn der 

Asylbescheid (bzw. das Asylerkenntnis) erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose 

abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den 

genannten Gründen zu befürchten habe (VwGH 09.03.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 

98/20/0233). 

Auch wenn in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar Bürgerkriegsähnliche 

Zustände herrschen sollten, so liegt in diesem Umstand für sich alleine noch keine 

Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Um asylrelevante Verfolgung 

erfolgreich geltend zu machen, bedarf es daher einer zusätzlichen, auf asylrelevante Gründe 

gestützten Gefährdung des Asylwerbers, die über die gleichermaßen die anderen Staatsbürger 
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des Herkunftsstaates treffenden Unbilligkeiten hinausgeht (VwGH 19.10.2000, Zl. 

98/20/0233). 

Im vorliegenden Fall brachte der Beschwerdeführer als Fluchtgrund vor, Marokko verlassen 

zu haben, da er als Angehöriger der Berber Volksgruppe Amazigh Probleme mit den Behörden 

und der Bevölkerung in Marokko gehabt habe und diskriminiert worden sei. Wie in der 

Beweiswürdigung unter Punkt II.2.3. bereits dargestellt, konnte der Beschwerdeführer im 

gegenständlichen Verfahren keine begründete Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung 

durch staatliche Behörden darlegen, bzw. war seinem Vorbringen aus den obgenannten 

Gründen die Asylrelevanz zu versagen. 

Es entspricht der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs, dass das Bestehen einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative iSd § 11 Abs. 1 AsylG 2005 nur dann zu prüfen ist, wenn 

glaubhaft ist, dass einem Asylwerber in der Herkunftsregion seines Herkunftsstaats 

Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht bzw. die 

Voraussetzungen für die Gewährung des Status des subsidiär Schutzberechtigten iSd § 8 Abs. 

1 AsylG 2005 vorliegen (siehe VwGH 6.11.2018, Zl. Ra 2018/01/0106-12). Diesen 

Anforderungen konnte der Beschwerdeführer wie oben dargelegt jedoch nicht gerecht 

werden.   

Eine, über sein als – unabhängig von der Glaubwürdigkeit – als nicht asylrelevant beurteiltes 

Fluchtvorbringen, hinausgehende persönliche Bedrohung oder Verfolgung wurde weder von 

Seiten des Beschwerdeführers behauptet noch war eine solche für das 

Bundesverwaltungsgericht erkennbar.  

Da somit die Voraussetzungen für die Erteilung von Asyl nicht gegeben sind, war die 

Beschwerde gemäß Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG 

als unbegründet abzuweisen. 

 

3.2.2. Zur Nichtgewährung von subsidiärem Schutz (Spruchpunkt II. des angefochtenen 

Bescheides): 

Dem Beschwerdeführer droht in Marokko - wie oben bereits dargelegt wurde - keine 

asylrelevante Verfolgung.  

Auch dafür, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Algerien die 

notdürftigste Lebensgrundlage entzogen und die Schwelle des Artikel 3 EMRK überschritten 
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wäre (zur „Schwelle“ des Artikel 3 EMRK vergleiche VwGH vom 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059), 

gibt es im vorliegenden Beschwerdefall keinen Anhaltspunkt. Der Beschwerdeführer ist 

gesund, weist laut eigenen Angaben eine höhergradige Schulbildung auf, ist arbeitsfähig und 

war in verschiedenen Berufen tätig. Er spricht arabisch ist mit den gesellschaftlichen, 

kulturellen und religiösen Verhältnissen in Marokko vertraut. Im Falle einer Rückkehr sollte er 

in der Lage sein, sich ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften, um seine existentiellen 

Grundbedürfnisse zu decken. Darüberhinaus ist davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer über familiäre Anknüpfungspunkte in seinem Herkunftsland verfügt, so 

leben neben seinen Eltern, noch seine Schwestern in Marokko und ist davon auszugehen, dass 

er bei einer Rückkehr bei allfälliger Notwendigkeit auch im Rahmen seines Familienverbandes 

ausreichende wirtschaftliche und soziale Unterstützung erhält.  

Außerdem besteht ganz allgemein in Marokko derzeit keine solche extreme Gefährdungslage, 

dass gleichsam jeder, der dorthin zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des Artikel 2 und 3 

EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK ausgesetzt wäre. Hinweise auf das 

Vorliegen einer allgemeinen existenzbedrohenden Notlage in Marokko (allgemeine 

Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen oder sonstige diesen Sachverhalten gleichwertige 

existenzbedrohende Elementarereignisse) liegen für das gesamte Bundesgebiet von Marokko 

nicht vor, weshalb aus diesem Blickwinkel bei Berücksichtigung sämtlicher bekannter 

Tatsachen kein Hinweis auf das Vorliegen eines Sachverhaltes gem. Art. 2 und/oder 3 EMRK 

abgeleitet werden kann. Es kann auf Basis der Länderfeststellungen nicht davon ausgegangen 

werden, dass gleichsam jeder, der nach Marokko zurückkehrt, einer Gefährdung im Sinne des 

Artikel 2 und 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK ausgesetzt wäre. Im 

Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch keine Umstände bekannt geworden, 

die nahelegen würden, dass bezogen auf den Beschwerdeführer ein reales Risiko einer gegen 

Artikel 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung bzw. der Todesstrafe besteht.  

Damit wäre der Beschwerdeführer auch nicht in seinem Recht gemäß Art 3 EMRK verletzt, 

weil die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz im konkreten Fall gedeckt werden 

können. Dass der Beschwerdeführer allenfalls in Österreich wirtschaftlich gegenüber seiner 

Situation in der Marokko besser gestellt ist, genügt nicht für die Annahme, er würde in 

Marokko keine Lebensgrundlage vorfinden und somit seine Existenz nicht decken können. 

Hierfür fehlen im vorliegenden Fall alle Hinweise auf derart exzeptionelle Umstände. 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, sodass sie auch hinsichtlich des 

Spruchpunktes II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 



- 24 - 

 

3.2.3. Zur Nichterteilung eines Aufenthaltstitels aus berücksichtigungswürdigen Gründen 

(Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides) 

Im Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides sprach die belangte Behörde aus, dass dem 

Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemeint war 

wohl eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" gemäß § 57 Asylgesetz 2005 nicht 

erteilt werde. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer "Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz" gemäß § 57 Asylgesetz 2005 wurde vom Beschwerdeführer nicht 

behauptet und auch aus dem Verwaltungsakt ergeben sich keinerlei Hinweise, die nahe legen 

würden, dass die Erteilung einer solchen Aufenthaltsberechtigung in Betracht kommt. 

Da somit die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 57 Asylgesetz 

2005 nicht gegeben sind, war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen 

Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG als unbegründet abzuweisen.  

3.2.4. Zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt IV. des angefochtenen 

Bescheides): 

Da das Asylverfahren negativ abgeschlossen wurde, hat sich die belangte Behörde zutreffend 

auf § 52 Abs. 2 Ziffer 2 FPG 2005 gestützt. 

Wird durch eine Rückkehrentscheidung in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung dieser Maßnahme gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG (nur) zulässig, 

wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 MRK genannten Ziele dringend geboten ist. Bei 

der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger 

Rechtsprechung des EGMR und VfGH auf die besonderen Umstände des Einzelfalls 

einzugehen. Die Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn 

ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines 

Privat- und Familienlebens im Inland einerseits und dem staatlichen Interesse an der Wahrung 

der öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Bei Beurteilung dieser Frage ist unter 

Bedachtnahme auf alle Umstände des Einzelfalles eine gewichtende Abwägung des 

öffentlichen Interesses an einer Aufenthaltsbeendigung mit den gegenläufigen privaten und 

familiären Interessen des Fremden, insbesondere unter Berücksichtigung der in § 9 Abs. 2 

BFA-VG genannten Kriterien und unter Einbeziehung der sich aus § 9 Abs. 3 BFA-VG 

ergebenden Wertungen, in Form einer Gesamtbetrachtung vorzunehmen (vgl. VwGH 

12.11.2015, Ra 2015/21/0101). 
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Maßgeblich sind dabei etwa die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines 

Familienlebens und dessen Intensität sowie die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, weiters 

der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und 

Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der 

Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert 

sowie die Bindungen zum Heimatstaat (vgl. VwGH 5.9.2016, Ra 2016/19/0074; VwGH 

7.9.2016, Ra 2016/19/0168; VwGH 22.2.2017, Ra 2017/19/0043). Für den Aspekt des 

Privatlebens spielt zunächst die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine zentrale Rolle, 

wobei die bisherige Rechtsprechung keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine 

Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Chvosta, Die Ausweisung von 

Asylwerbern und Art. 8 MRK, in ÖJZ 2007, 852 ff.). Eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration 

ist erst nach einigen Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 

Hinsichtlich eines in Österreich im Sinne des Art. 8 EMRK geschützten Familienlebens ist 

auszuführen, dass das Bestehen eines Familienlebens vom Beschwerdeführer nicht behauptet 

wurde und stellt somit die Ausweisungsentscheidung schon aus dieser Erwägung keine 

Verletzung des Art. 8 EMRK dar (AsylGH 03.12.2009, A2 253.985-0/200853).  

Hinweise auf eine zum Entscheidungszeitpunkt vorliegende berücksichtigungswürdige 

besondere Integration des Beschwerdeführers in sprachlicher, beruflicher und 

gesellschaftlicher Hinsicht sind schon im Hinblick auf die äußerst kurze Dauer seines 

bisherigen Aufenthalts in Österreich (seit Mitte Juni 2020) nicht erkennbar. Der 

Beschwerdeführer hat bis zu seiner Abmeldung am 11.07.2020 Leistungen aus der staatlichen 

Grundversorgung bezogen.  

Darüber hinaus hat sowohl der Verwaltungsgerichthof (vgl. VwGH vom 30.07.2015, Ra 

2014/22/0055, VwGH vom 10.04.2019, Ra, 2019/18/0049 und Ra 2019/18/0058, VwGH 

19.06.2019, Ra 2019/01/0051), als auch der Verfassungsgerichtshof (26.04.2010, U 493/10-5, 

VfGH 12.06.2013, U485/2012), bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass einer 

Aufenthaltsdauer von weniger als fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche 

Bedeutung für die durchzuführende Interessenabwägung zukommt und entspricht dies auch 

der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (siehe etwa EGMR, 

08.04.2008,  XXXX v. UK, 21878/06).   

Hinsichtlich seiner strafrechtlichen Unbescholtenheit ist auszuführen, dass dies nach Judikatur 

weder eine Stärkung der persönlichen Interessen noch eine Schwächung der öffentlichen 

Interessen darstellt (VwGH 21.01.1999, 98/18/0420), da der VwGH davon ausgeht, dass es 



- 26 - 

 

von einem Fremden, welcher sich im Bundesgebiet aufhält als selbstverständlich anzunehmen 

ist, dass er die geltenden Rechtsvorschriften einhält. 

Nach Maßgabe einer Interessensabwägung im Sinne des § 9 BFA-VG ist die belangte Behörde 

zu Recht davon ausgegangen, dass das öffentliche Interesse an der Beendigung des 

Aufenthalts des Beschwerdeführers im Bundesgebiet das persönliche Interesse am Verbleib 

im Bundesgebiet überwiegt und daher durch die angeordnete Rückkehrentscheidung eine 

Verletzung des Art. 8 EMRK nicht vorliegt. Auch sonst sind keine Anhaltspunkte 

hervorgekommen und auch in der Beschwerde nicht substantiiert vorgebracht worden, 

welche im gegenständlichen Fall eine Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig erscheinen 

ließen. 

Die belangte Behörde ist sohin auch nach Abwägung aller dargelegten persönlichen Umstände 

zu Recht davon ausgegangen, dass ein Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 2005 

(Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK) von Amts wegen nicht zu erteilen ist. 

Würde sich ein Fremder nunmehr generell in einer solchen Situation wie der 

Beschwerdeführer erfolgreich auf sein Privat- und Familienleben berufen können, so würde 

dies dem Ziel eines geordneten Fremdenwesens und dem geordneten Zuzug von Fremden 

zuwiderlaufen. Überdies würde dies dazu führen, dass Fremde, die die fremdenrechtlichen 

Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen beachten, letztlich schlechter gestellt wären, als 

Fremde, die ihren Aufenthalt im Bundesgebiet lediglich durch ihre illegale Einreise und durch 

die Stellung eines unbegründeten oder sogar rechtsmissbräuchlichen Asylantrages erzwingen, 

was in letzter Konsequenz zu einer verfassungswidrigen unsachlichen Differenzierung der 

Fremden untereinander führen würde (zum allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz, wonach 

aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 

gezogen werden dürfen, vgl. das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 11. Dezember 

2003, Zl. 2003/07/0007; vgl. dazu auch das Erkenntnis VfSlg. 19.086/2010, in dem der 

Verfassungsgerichtshof auf dieses Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes Bezug nimmt und 

in diesem Zusammenhang explizit erklärt, dass "eine andere Auffassung sogar zu einer 

Bevorzugung dieser Gruppe gegenüber den sich rechtstreu Verhaltenden führen würde.") 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie auch hinsichtlich 

Spruchpunkt IV. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 

3.2.5. Zur Zulässigkeit der Abschiebung (Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides): 
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Zur Feststellung, dass eine Abschiebung gemäß § 46 Fremdenpolizeigesetz 2005 zulässig ist (§ 

52 Abs. 9 Fremdenpolizeigesetz 2005), ist zunächst darauf zu verweisen, dass ein inhaltliches 

Auseinanderfallen der Entscheidungen nach § 8 Abs. 1 AsylG (zur Frage der Gewährung von 

subsidiärem Schutz) und nach § 52 Abs. 9 FPG (zur Frage der Zulässigkeit der Abschiebung) 

ausgeschlossen ist, was es verunmöglicht, die Frage der Zulässigkeit der Abschiebung in den 

Herkunftsstaat im Rahmen der von Amts wegen zu treffenden Feststellung nach § 52 Abs. 9 

FPG neu aufzurollen und entgegen der getroffenen Entscheidung über die Versagung von Asyl 

und subsidiärem Schutz anders zu beurteilen (vgl. dazu etwa VwGH, 16.12.2015, Ra 

2015/21/0119 und auch die Beschlüsse vom 19.02.2015, Ra 2015/21/0005 und vom 

30.06.2015, Ra 2015/21/0059 – 0062). 

Ergänzend wird ausgeführt, dass der Verwaltungsgerichtshof bereits mehrfach erkannt hat, 

dass auch die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat eine Verletzung von 

Art. 3 EMRK bedeuten kann, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also 

die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz nicht gedeckt werden können. Nach der auf 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beruhenden Judikatur 

des Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur unter exzeptionellen Umständen 

anzunehmen (vgl. u.a. VwGH 06.11.2009, Zl. 2008/19/0174). Die bloße Möglichkeit einer 

durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend (vgl. 

u.a. VwGH 06.11.2009, Zl. 2008/19/0174). Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden 

Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche 

exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 21.08.2001, Zl. 200/01/0443 und zuletzt 

VwGH, 25.05.2016, Ra 2016/19-0036-5).  

Eine konkrete Darlegung, warum eine Rückkehr nach Marokko für den Beschwerdeführer zu 

einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen sollte, erfolgte zu keinem Zeitpunkt des 

Beschwerdeverfahrens. Es würde aber ihm obliegen, mit geeigneten Beweisen gewichtige 

Gründe für die Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihm im Falle der Durchführung 

einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen 

würde (Beschluss des VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/01/0134 mit Verweis auf das Urteil des 

EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden Nr. 61204/09; sowie Erkenntnis des VwGH vom 

25.02.2016, Ra 2016/19/0036 sowie vom 13.09.2016, Ra 2016/01/0096-3). Derartige Beweise 

wurden nicht vorgelegt, bzw. konnte eine solche, dem Art. 3 EMRK widersprechende 

Behandlung nicht belegt werden. 

Auch sonst liegen unzumutbaren Härten im Fall einer Rückkehr nicht vor: Der 

Beschwerdeführer beherrscht nach wie vor sowohl die Sprache, sodass auch seine 
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Resozialisierung und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit an keiner Sprachbarriere scheitert 

und von diesem Gesichtspunkt her möglich ist. Da der erwachsene Beschwerdeführer den 

überwiegenden Teil seines Lebens im Herkunftsstaat verbracht hat, ist davon auszugehen, 

dass anhaltende Bindungen zu diesem bestehen. Es kann daher nicht gesagt werden, dass der 

Beschwerdeführer seinem Kulturkreis völlig entrückt wäre und sich in seiner Heimat 

überhaupt nicht mehr zurecht finden würde. Es ist daher kein Grund ersichtlich, warum der 

Beschwerdeführer seinen Lebensunterhalt nach seiner Rückkehr nicht wieder bestreiten 

können sollte, insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer noch über 

maßgebliche familiäre Anknüpfungspunkte in Marokko verfügt und regelmäßiger Kontakt 

besteht.  

Betreffend der derzeitigen COVID-19 Pandemie ist auszuführen, dass für den 

Beschwerdeführer keine besondere Gefährdung ersichtlich ist. Der Beschwerdeführer ist 

gesund und gehört keiner Risikogruppe an.  

Dass der Beschwerdeführer allenfalls in Österreich wirtschaftlich gegenüber seiner Situation 

in Marokko bessergestellt ist, genügt nicht für die Annahme, er würde in Marokko keine 

Lebensgrundlage vorfinden und somit seine Existenz nicht decken können. Hierfür fehlen im 

vorliegenden Fall alle Hinweise auf derart exzeptionelle Umstände. 

Im Übrigen sind nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch Schwierigkeiten 

beim Wiederaufbau einer Existenz in Marokko - letztlich auch als Folge des Verlassens des 

Heimatlandes ohne ausreichenden (die Asylgewährung oder Einräumung von subsidiärem 

Schutz rechtfertigenden) Grund für eine Flucht nach Österreich - im öffentlichen Interesse an 

einem geordneten Fremdenwesen hinzunehmen (vgl. VwGH 29.4.2010, 2009/21/0055). Im 

Umstand, dass in einem Staat allgemein schlechte Verhältnisse bzw. sogar 

Bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen sollten, liegt für sich alleine noch keine 

Verfolgungsgefahr im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und somit auch keine 

Unzulässigkeit einer Abschiebung in den Herkunftsstaat.  

Ökonomische Schwierigkeiten hat der Beschwerdeführer hinsichtlich der allgemeinen Lage 

angedeutet, nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes würden jedoch 

wirtschaftliche Gründe keine asylrechtlich relevante Verfolgung bewirken (zur fehlenden 

asylrechtlichen Relevanz wirtschaftlich motivierter Ausreisegründe siehe auch Erk. d. VwGH 

vom 28.06.2005, 2002/01/0414 oder vom 06.03.1996, 95/20/0110 oder vom 20.06.1995, 

95/19/0040), weshalb das Vorliegen dieser Gründe eine Abschiebung nicht unzulässig macht.  
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Letztlich ist auszuführen, dass im Falle eines bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten 

Aufenthalts in der Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 

26565/05) auch ein Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger 

Hinderungsgrund gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme unter dem Aspekt einer 

Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert wurde. In seiner davor erfolgten Entscheidung  XXXX 

gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, 

dass bei der vorzunehmenden Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des 

Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von 

Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und 

Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines 

Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der 

EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylweber nicht das garantierte 

Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher 

immer dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in 

Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das 

öffentliche Interesse jedes Staates an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls 

höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, wenn der Asylwerber im 

Aufnahmestaat ein Studium betreibt, sozial integriert ist und schon 10 Jahre im 

Aufnahmestaat lebte, wobei diese Voraussetzungen im gegenständlichen Fall nicht vorliegen. 

Die Beschwerde erweist sich daher insoweit als unbegründet, dass sie auch hinsichtlich 

Spruchpunkt V. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG abzuweisen war. 

3.2.6. Zum Nichtbestehen einer Frist für die freiwillige Ausreise und zur Aberkennung der 

aufschiebenden Wirkung (Spruchpunkt VI. und VII. des angefochtenen Bescheides): 

Dass eine Frist für die freiwillige Ausreise nicht besteht, wenn eine Entscheidung aufgrund 

eines Verfahrens gemäß § 18 BFA-VG durchführbar wird, ergibt sich schon unmittelbar aus § 

55 Abs. 4 Fremdenpolizeigesetz 2005, sodass der Beschwerdeführer auch nicht in seinen 

Rechten verletzt sein kann. 

Mit Spruchpunkt VII. des angefochtenen Bescheides wurde zudem einer Beschwerde gegen 

die Rückkehrentscheidung gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 BFA-Verfahrensgesetz die aufschiebende 

Wirkung aberkannt, weil „der Asylwerber aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 19) stammt" 

(Z 1). 

Im gegenständlichen Verfahren ist die Beschwerde am 10.08.2020 beim 

Bundesverwaltungsgericht eingelangt. Ein gesonderter Abspruch über die beantragte 
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Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung bzw. inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

normierten Tatbestand konnte unterbleiben bzw. erübrigte sich aufgrund der am 12.08.2020 

getroffenen Entscheidung in der Sache selbst, da die Entscheidung demnach innerhalb der in 

§ 17 Abs. 1 BFA-VG genannten Frist von einer Woche ab Vorlage der Beschwerde ergeht, 

sodass der BF im gegenständlichen Verfahren auch nicht in seinen Rechten verletzt sein kann. 

Auch unter diesen Aspekt ist der angefochtenen Bescheid daher nicht zu beanstanden. 

4. Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung:  

Gemäß § 21 Abs 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 

Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 

aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 

entspricht. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann eine mündliche 

Verhandlung unterbleiben, wenn der für die rechtliche Beurteilung entscheidungsrelevante 

Sachverhalt von der Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen 

Ermittlungsverfahren erhoben wurde und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 

Vollständigkeit aufweist. Ferner muss die Verwaltungsbehörde die die 

entscheidungsmaßgeblichen Feststellungen tragende Beweiswürdigung in gesetzmäßiger 

Weise offen gelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht diese tragenden Erwägungen 

der verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung in seiner Entscheidung teilen. Auch darf im 

Rahmen der Beschwerde kein dem Ergebnis des behördlichen Ermittlungsverfahrens 

entgegenstehender oder darüber hinausgehender für die Beurteilung relevanter Sachverhalt 

behauptet werden, wobei bloß unsubstantiiertes Bestreiten ebenso außer Betracht zu bleiben 

hat, wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte Neuerungsverbot verstößt 

(VwGH 28.05.2014, 2014/20/0017). Eine mündliche Verhandlung ist bei konkretem 

sachverhaltsbezogenem Vorbringen des Revisionswerbers vor dem VwG durchzuführen 

(VwGH 30.06.2015, Ra 2015/06/0050, mwN). Eine mündliche Verhandlung ist ebenfalls 

durchzuführen zur mündlichen Erörterung von nach der Aktenlage strittigen Rechtsfragen 

zwischen den Parteien und dem Gericht (VwGH 30.09.2015, Ra 2015/06/0007, mwN) sowie 

auch vor einer ergänzenden Beweiswürdigung durch das VwG (VwGH 16.02.2017, Ra 

2016/05/0038). § 21 Abs 7 BFA-VG 2014 erlaubt andererseits das Unterbleiben einer 

Verhandlung, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde 
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geklärt erscheint (VwGH 23.11.2016, Ra 2016/04/0085; 22.01.2015, Ra 2014/21/0052 ua). 

Diese Regelung steht im Einklang mit Art 47 Abs 2 GRC (VwGH 25.02.2016, Ra 2016/21/0022).  

Die vorgenannten Kriterien treffen in diesem Fall zu. Der Sachverhalt ist durch die belangte 

Behörde vollständig erhoben und weist die gebotene Aktualität auf. Der Beweiswürdigung 

durch die belangte Behörde hat sich das Bundesverwaltungsgericht zur Gänze angeschlossen. 

Den Feststellungen der belangten Behörde wurde auch in der Beschwerde nicht substantiiert 

entgegengetreten, weshalb keine strittigen Sachverhalts- oder Rechtsfragen vorlagen und 

auch keine Beweise aufzunehmen waren.  

Zur Frage der Zulässigkeit des Unterbleibens einer mündlichen Verhandlung äußerte sich der 

Verfassungsgerichtshof vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EGMR (zur Zulässigkeit 

des Unterbleibens einer mündlichen Verhandlung) dahingehend, dass das Unterbleiben einer 

mündlichen Verhandlung in Fällen, in denen der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung 

mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass 

das Vorbringen tatsachenwidrig ist, in Einklang mit Art. 47 Abs. 2 GRC steht, wenn zuvor 

bereits ein Verwaltungsverfahren stattgefunden hat, in dessen Rahmen Parteiengehör 

gewährt wurde (vgl. VfGH vom 14.03.2012, U 466/11). 

Dem Beschwerdeführer wurde im Administrativverfahren zeitnah zur bescheidgemäßen 

Erledigung Parteiengehör hinsichtlich sämtlicher relevanter Fragen, gewährt. Auch in seinem 

Beschwerdevorbringen wurde kein Sachverhalt vorgebracht, der eine 

entscheidungsmaßgebliche Veränderung gegenüber dem Administrativverfahren erkennen 

lässt.   

Im vorliegenden Verfahren wurde die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

beantragt, es musste sich das Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Fall jedoch trotz des 

Vorliegens einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme keinen persönlicher Eindruck von dem 

Beschwerdeführer verschaffen, da selbst unter Berücksichtigung aller zugunsten dem 

Beschwerdeführer sprechenden Fakten auch dann für den Beschwerdeführer kein günstigeres 

Ergebnis zu erwarten ist, wenn sich das Bundesverwaltungsgericht von ihm einen 

persönlichen Eindruck verschafft, weshalb eine mündliche Verhandlung unterbleiben konnte 

(VwGH 26.01.2017, Ra 2016/21/0233; 18.10.2017, Ra 2017/19/0422 bis 0423, Ra 

2017/19/0424). 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte infolgedessen gemäß § 24 Abs. 

4 VwGVG Abstand genommen werden, da der für die Entscheidung maßgebliche Sachverhalt 

aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als geklärt anzusehen ist (vgl. § 27 
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VwGVG) und eine mündliche Erörterung die weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten 

lässt. Weder war der Sachverhalt in wesentlichen Punkten ergänzungsbedürftig noch erschien 

er in entscheidenden Punkten als nicht richtig. Rechtlich relevante und zulässige Neuerungen 

wurden in der Beschwerde nicht vorgetragen. Dem Entfall der Verhandlung stehen auch 

weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

BGBl. Nr. 210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. 

Nr. C 83 vom 30.03.2010, S 389, entgegen. 

Die ergänzenden Erwägungen runden das Gesamtbild ab, sind aber für die Beurteilung der 

Glaubwürdigkeit nicht ausschlaggebend (vgl. VwGH vom 02.01.2017, Ra 2016/18/0323-5). 

Zudem liegt ein Verfahren nach § 18 BFA-VG vor, welches das Bundesverwaltungsgericht 

verpflichtet innert 7 Tagen zu entscheiden, es sei denn es lägen Gründe vor, die aufschiebende 

Wirkung nach § 18 Abs 5 BFA-VG zuzuerkennen. Dies war im gegenständlichen Fall - wie oben 

dargelegt - aber nicht gegeben. 

Da der maßgebliche Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde als 

geklärt anzusehen ist (vgl. § 27 VwGVG) und eine mündliche Erörterung auch keine weitere 

Klärung der Rechtssache erwarten ließ, konnte die Abhaltung einer öffentlichen mündlichen 

Verhandlung sohin gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG iVm § 24 VwGVG unterbleiben. 

 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor. 

Im gegenständlichen Fall wurde keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 

aufgeworfen. Die vorliegende Entscheidung basiert auf den oben genannten Entscheidungen 

des Verwaltungsgerichtshofes.  
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